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Humane Schule: Berufliche Bildung!  

„Digitales Lernen“ gemeinsam denken.

Tag der Ausschüsse am Mittwoch, dem 13.01.2021

Personalratswahlen 2020
für die Personalvertretungen für Lehrerinnen und Lehrer bei den Bezirksregierungen 
und für den Hauptpersonalrat für Lehrkräfte an Berufskollegs wurden verschoben.

Vorgesehener Tag der letzten Stimmabgabe: 1. Oktober 2020
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-Positionen

14 Prozent erklärten, dass 25 bis 50 Pro-
zent digital nicht angesprochen werden 
konnten. Favorit bei den Kommunika-
tionswegen waren E-Mails, gefolgt von 
Nachrichten über Mobiltelefone und 
Onlineplattformen. Unter den drei Nach-
barländern ist Deutschland das Schluss-
licht bei der technischen Ausstattung 
der Schulen. 56 Prozent des befragten 
schulischen Personals aus Deutschland 
glauben nicht, dass die technischen Ka-
pazitäten an der Schule für webbasierte 
Lehr- und Lernformate ausreichen. Nur 
24 Prozent meinen, dass die technischen 
Voraussetzungen in Ordnung sind. In den 

beiden untersuchten Nachbar-
ländern wird der Sach-

verhalt optimistischer eingeschätzt (Ös-
terreich 54 Prozent, Schweiz 57 Prozent).

Berufskollegs entwickeln 
kreative Lösungen

Auch wenn Berufskollegs deutlich besser 
aufgestellt sind als andere Schulformen, 
so ist mit Blick auf das kommende Schul-
jahr deutlich geworden, dass dringender 
Handlungsbedarf bei der Digitalisierung 
besteht. Es ist davon auszugehen, dass 
ein Unterricht, wie er vor Corona üblich 
war, auch im neuen Schuljahr in weiten 
Phasen nicht stattfinden kann.

Unmittelbar nach den Schulschließungen 
haben Lehrerinnen und Lehrer an Berufs-
kollegs mit vielfältigen Methoden daran 
gearbeitet, den Kontakt mit den Schüle-
rinnen und Schülern während der Schul-
schließungen aufrecht zu erhalten. Die 
jungen Menschen wurden auf vielfälti-
gen Wegen mit Lernmaterialien versorgt 
und es wurden alternative Beschulungs-
modelle experimentell bestritten.

Sicheres Arbeiten und 
 Effizienz als Leitlinie

Die letzten Wochen waren ausgesprochen 
kreativ und so ist ein riesiger Flickentep-
pich im Bereich der Digitalisierung ent-
standen, der zeitnah zusammengeführt 
werden muss, um ein effizientes und 
sicheres Arbeiten im kommenden Schul-
jahr zu ermöglichen.

Folgende Punkte haben sich herauskris-
tallisiert:

■■ LOGINEO, so wie es angedacht war, 
reicht für die Arbeit an Berufskollegs 
nicht aus.

Kreative Lösungen beim Distanzlernen 
 zusammenführen

Michael 
Suermann, 
vlbs Landes
vorsitzender

Fünf Punkte für Bildung im Rahmen der Pandemie

Sieben Wochen Distanzunterricht ha-
ben gezeigt, dass im Bereich der Digi-

talisierung im Bildungssektor strukturell 
und konzeptionell bundesweit ein großer 
Nachholbedarf besteht. „Fernunterricht 
erreicht etliche Schüler nicht.“ – Aussa-
gen in dieser Art fand man am 15.5.20 
überall in der Presse. Das Institut für Bil-
dungsmanagement und Bildungsökono-
mie der pädagogischen Hochschule Zug 
in der Schweiz veröffentlichte an diesem 
Tag die Studie „COVID-19 und aktuelle 
Herausforderungen in Schule und Bil-
dung1“. Ein Schwerpunkt der Studie war 
das Lehren und Lernen mit digitalen 
Medien. Hier wurden zum Teil erheb-
liche Unterschiede im Ländervergleich 
Schweiz, Österreich und Deutschland 
aufgeführt. Beispielsweise gaben 14 Pro-
zent der schulischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an, dass zehn Prozent der 
Kinder und Jugendlichen nicht über das 
Internet erreichbar gewesen seien. Zwölf 
Prozent meinten, dass 15 bis 20 Prozent 
digital nicht kontak-
tierbar waren.  
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■■ Für eine verlässliche und  effiziente 
 Beschulung in Distanzphasen sind dienst - 
liche Endgeräte unerlässlich.

■■ Die soziale Schere im Bildungswesen 
ist ohne Präsenzphasen weiter auseinan-
dergegangen.

■■ Präsenzphasen sind digital nicht er-
setzbar.

Fünf Punkte für Bildung im 
Rahmen der Pandemie

Die unter dem dbb vereinigten Lehrer-
verbände vlbs, vlw, PhV, VBE und Lehrer 
NRW haben unter der Prämisse „Bildung 
vor Technik“ in einem Positionspapier „5 
Punkte für Bildung im Rahmen der Pan-
demie“ veröffentlicht.

Unter den Eckpunkten
1. „Digitale Infrastruktur, Hardware und 
Support für Schulen.
2. DSGVO-konforme Lern- und Kommu-
nikationsplattformen.
3. Zentrale Bereitstellung rechtssicherer, 
digitaler Anwendungen durch das Land.
4. Didaktische Konzepte und eine Fortbil-
dungsoffensive für Lehrkräfte.
5. Geeigneter dienst- und schulrechtli-
cher Rahmen.
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Gefahr Gelegenheit

wurden von uns klare Positionen, die als 
Gelingensbedingungen für die Zukunft 
der Digitalisierung in Schule verstanden 
werden können, formuliert.

Wenn sich Schule verändern muss, dann 
sollte man alles daransetzen, dass sie 
besser wird. Mit den Erfahrungen aus den 
Schulschließungen, gekoppelt mit dem 
großen Engagement der Kolleginnen und 
Kollegen hat das Land die besten Chan-
cen durch eine vernünftige Weichenstel-
lung eine bessere Zukunft zu gestalten.

John F. Kennedy: „Das Wort Krise setzt 
sich im chinesischen aus 2 Schriftzeichen 

zusammen – das eine bedeutet Gefahr 
und das andere Gelegenheit.“

Lesen Sie das gemeinsame Positions-
papier der Lehrerverbände auch unter 
www.vlbs.de

Ihr
Michael Suermann
vlbs Landesvorsitzender ■

Anmerkungen 

1 COVID-19 und aktuelle Herausforderungen in  Schule 
und Bildung – Huber, Günther, Schneider, Helm, 
Schwander, Schneider, Pruitt, Waxmann 2020 – ISBN 
978-3-8309-4216-0
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sowie sämtliche Kommunikations-, Be-
ratungs- und Schulverwaltungsprozesse 
schlagartig auf das digitale Homeschoo-
ling bzw. Homeoffice umstellen. Auf ei-
ner Metaebene betrachtet glich dieser 
Umstellungsprozess dem vermeintlich 
chaotischen Treiben eines Bienenvolkes. 
Wie im realen Bienenstock folgte das au-
genscheinliche Chaos dann aber doch ei-
ner komplexen Ordnung. Die Schule hat 
sich der Herausforderung des Shut-
down in einem langfristig erarbeiteten 
Arbeitsklima von flachen Hierarchien 
in überschaubaren Organisationsein-
heiten mit kurzen Informations- und 

Entscheidungswegen gestellt. Auf die-
sem grundlegenden „digitalen Funda-
ment“ konnte der Umstellungsprozess 
auf Homeschooling gemeistert und das 
digitale Distanzlernen in allen Bildungs-
gängen aufgenommen werden.

Die Grundsteinlegung für das „digitale 
Fundament“ des Hans-Böckler-Berufs-
kollegs erfolgte 2011 mit der Einweihung 
des Kompetenzzentrums für digitale 
Fertigungsprozesse. In diesem Kompe-
tenzzentrum kann die rechnergestützte 
Prozesskette von der Konstruktion, der 
zerspanenden und additiven Produktion 
bis hin zur Qualitätssicherung praxisnah 
durchlaufen werden. Durch seine breite 
Verankerung im Bildungsgangportfo-
lio der Schule hat das Kompetenzzen-
trum die schöpferische Initialzündung 
für zahlreiche nachfolgende Digitalisie-
rungsprozesse am Hans-Böckler-Berufs-
kolleg ausgelöst. Abbildung 1 zeigt die 
Vision einer konzeptionellen Erweiterung 

Digitale Schulentwicklung am HansBöckler
Berufskolleg im Stresstest des CoronaShutdown

Teil 1

Die Corona-Pandemie stellt das ge-
samte Schulsystem aktuell vor un-

geahnte Herausforderungen. Angesichts 
der disruptiven Auswirkungen auf Wirt-
schaft und Gesellschaft sowie indivi-
dueller Schicksale fällt es nicht leicht, 
im derzeitigen Ausnahmezustand auch 
Chancen für die digitale Transformation 
an Schulen zu erkennen.

Der Schulbetrieb im Stresstest des Shut-
down zeigt sowohl das Leistungspoten-
tial als auch Handlungsbedarfe digitaler 
Schulentwicklung auf. Durch die vollum-
fängliche Umstellung des Schulbetriebs 
auf digitales Homeschooling und Home-
office haben die laufenden digitalen 
Schulentwicklungsprozesse eine enorme 
Aufwertung und Beschleunigung erfah-
ren.

In diesem Artikel werden die digitalen 
Schulentwicklungsprozesse des Hans-
Böckler-Berufskollegs für Maschinen-
technik, Mechatronik,  Ingenieurtechnik 
und Sicherheitsdienstleitungen in Köln 
bis zum Shutdown der Schulen am 
18.03.2020 sowie die Impulse für die di-
gitale Schulentwicklung nach dem Shut-
down exemplarisch dargestellt. Span-
nend bleibt die Frage, welche digitale 
Entwicklungen und Innovationen sich aus 
dem Ausnahmezustand in das  curriculare 
Ordnungssystem eines Regelbetriebs 
nach der Pandemie überführen lassen.

Digitales Fundament zur 
Bewältigung des Shutdown

Wie auch alle anderen Schulen musste 
das Hans-Böckler-Berufskolleg innerhalb 
von zwei Tagen bis zur endgültigen Schul-
schließung den kompletten Unterricht 

KarlGeorg 
Nöthen

Abbildung 1: Modell eines Kompetenzzentrums 4.0 für die Ausbildungsberufe am Hans-
Böckler-Berufskollegs (vgl. Festo-Didactic, 2016)
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Das Berufskolleg in Zeiten des ruhenden Unterrichts

des Kompetenzzentrums nach dem Mo-
del einer Lernfabrik 4.0.

Das digitale Fundament wurde schrittwei-
se in agil gesteuerten Schulentwicklungs-
projekten aufgebaut. Die Eckpunkte und 
die weiteren Ausbaustufen sind in einem 
Medienkonzept festgelegt. Unmittelbare 
Akteure in diesen Schulentwicklungs-
prozessen sind das Schulleitungsteam, 
die Lehrkräfte, das Schulsekretariat so-
wie natürlich auch die Schülerinnen und 
Schüler. Wichtige Mitwirkende und Un-
terstützer sind unter anderem die Bezirks-
regierung Köln und das Schulministerium 
NRW (Arbeitsgruppen zur Digitalisierung, 
Fortbildung, EU-Projekte), der Schulträger 
Stadt Köln (Ausstattung mit Hard- und 
Software), der Netcologne-Schulsupport 
(IT-Infrastruktur, Second-Level-Support), 
die Nachwuchsstiftung Maschinenbau 
(Projekt „NRWgoes.Digital“) und die Uni-
versität Köln (Projekt „Digital Coach“). 
Darüber hinaus pflegt die Schule den 
Austausch innerhalb eines Netzwerks, 
unter anderem mit regionalen und chine-
sischen Berufskollegs. (Benz, Hans-Peter / 
Nöthen, Karl-Georg, 2017)

Digitale Schulentwicklung 
mit agilen Methoden aus 
der Arbeitswelt 4.0
Traditionelle Schulentwicklungsprozesse 
sind oftmals auf das Schaffen exklusiver 

Leuchtturmprojekte in isolierten Berei-
chen ausgerichtet, die dann durch ihre 
Strahlkraft das Umfeld zur Nachahmung 
motivieren sollen. Die digitalen Schul-
entwicklungsprozesse am Hans-Böckler-
Berufskolleg sind demgegenüber von 
Beginn an auf die iterative Entwicklung 
„digitaler Erfahrungspakete“ in der ge-
samten Bandbreite schulischer Arbeits-
felder ausgelegt:

■■ Unterricht
■■ Kommunikation
■■ Kooperation
■■ Beratung
■■ Verwaltung
■■ Leitung

Durch den ganzheitlichen Ansatz der 
digitalen Schulentwicklungsprozesse 
ist die gesamte Schulgemeinschaft 
zeitgleich, jedoch in unterschiedli-
chen Arbeitsfeldern und Entwick-
lungsteams, in den Transformations-
prozess hin zu einer „Digitalen Schule“ 
involviert.

Dieser ganzheitliche Ansatz orientiert 
sich an dem „Europäischen Rahmen für 
die Digitale Kompetenz von Lehrenden 
(DigCompEdu)“ (s. Abbildung 2). 

Der Europäische Kompetenzrahmen ist 
ein Anforderungskatalog mit den digita-
len Kompetenzen von Lehrkräften. Darü-

ber hinaus möchte er diese beim Einsatz 
digitaler Medien und Methoden zur Inno-
vation von Lernangeboten in Schulen des 
21. Jahrhunderts unterstützen. Zur Be-
schreibung der Fertigkeiten und Kennt-
nisse digitaler Kompetenz werden hierbei 
fünf Bereiche unterschieden:

1. Informations- und Datenkompetenz
2. Kommunikation und Kooperation
3. Erstellung digitaler Inhalte
4. Sicherheit
5. Problemlösung

Diese fünf Kompetenzbereiche prägen 
auch die Entwicklungsprozesse der di-
gitalen Erfahrungspakete am Hans-
Böckler-Berufskolleg. In den digitalen 
Entwicklungsprozessen kommen agile 
Projektmanagementmethoden aus der 
Arbeitswelt 4.0 zur Anwendung. Insofern 
wird der „Leuchtturm“ der Schule sukzes-
sive aus vielen kompakten Erfahrungspa-
keten errichtet, wobei sich der Bauplan 
durch die agilen Methoden kurzfristig 
auf geänderte Anforderungen anpas-
sen lässt. Die Einführung des 3D-Drucks 
in den Werkstattunterricht der Ausbil-
dungsvorbereitung mit Hilfe einer agilen 
Fortbildungsplanung ist das Beispiel für 
einen solchen digitalen Erfahrungsbau-
stein am Hans-Böckler-Berufskolleg. 
(Abeck, Volkmar / Dicks, Andreas / Müller, 
Rüdiger / Nöthen, Karl-Georg, 2018)

Durch agiles Projektmanagement möch-
te die Schule das Innovationspotential 
vernetzter Entwicklungsteams fördern 
und für die Weiterentwicklung des di-
gitalen Lernens optimal nutzen. Hierbei 
geht es der Schule um wesentlich mehr 
als nur um die Einarbeitung in immer 
neue Hard- und Softwareanwendun-
gen. Die Entscheidung für Agilität 
bedeutet einen grundlegenden Para-
digmenwechsel in einem traditionell 
eher  hierarchisch geprägten Umfeld. 
Agilität kennzeichnet Prozessmerkmale 
wie zum Beispiel:

■■ Kollaboration der Beteiligten in multi-
disziplinären Entwicklungsteams

Abbildung 2: Europäischer Rahmen für die Digitale Kompetenz von Lehrenden (Dig-
CompEdu) (European Commission’s Joint Research Centre, 2017)
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■■ Digital vernetzter Informationsfluss
■■ Schnelle Prozesse in Echtzeit mit Pro-

totypen
■■ Controlling und kontinuierliche Ver-

besserung prozessbegleitend durch das 
Entwicklerteam

■■ Hohes Maß an Selbststeuerung und 
Eigenverantwortung

■■ Konstruktives Fehlermanagement
■■ Wertschätzung für Querdenker

Die digitalen Erfahrungspakete werden 
bereits in einem „unfertigen“ Entwick-
lungsstand in der Praxis erprobt. Dies 
erleichtert in einem iterativen Prozess 
(Abbildung 4) das Identifizieren von 
Verbesserungspotential durch das je-
weils verantwortliche multidisziplinäre 

Entwicklungsteam bzw. durch die Rück-
kopplung mit Akteuren (Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte, Ausbildendende 
etc.). Hierbei sind das explorative Arbei-
ten, der konstruktive Umgang mit Schei-
tern, das Wertschätzen von Erfolgen, das 
Reflektieren von Ergebnissen sowie die 
hieraus abgeleitete Neujustierung von 
Zielen und Prozessen Voraussetzung für 
das schnelle und innovative Reagieren 
auf Veränderungen in den schulischen 
Arbeitsfeldern. Dieser Vorteil von agilen 
Methoden hat sich unter anderem in der 
erfolgreichen Umstellung aller schuli-
schen Arbeitsfelder auf das Homeschoo-
ling und Homeoffice in der zweitägigen 
Übergangsphase bis zum Shutdown der 
Schule bestätigt.

Neue Antworten auf be-
kannte Fragestellungen der 
beruflichen Bildung
Der überwiegende Teil der für Industrie 
4.0 eingesetzten Technologien ist vom 
Grundsatz her aus den vorangegangen 
industriellen Revolutionen bekannt und 
bereits in den geltenden curricularen 
Vorgaben der Bildungsgänge verankert. 
Das eigentlich Neue besteht in der In-
dustrie 4.0 vor allem in der digitalen und 
vollumfänglichen Vernetzung von Tech-
nologien, Prozessen und Menschen.

Abbildung 5 visualisiert zentrale Frage-
stellungen in einer beruflichen Bildung 
4.0 für den Transformationsprozess vom 
analogen zum digital unterstützten Un-
terricht. Auch diese Fragestellungen sind 
aus der Tradition der Handlungsorien-
tierung beruflicher Bildung bekannt. 
Und worin besteht das eigentlich Neue 
in dem Transformationsprozess, wenn 
doch sowohl viele Technologien als auch 
grundsätzliche pädagogischen Fragestel-
lungen bereits in der etablierten berufli-
chen Bildung verankert sind? Eine etwas 
allgemeine Antwort liefert die Albert 
Einstein zugeschriebene Anekdote: In 
seiner Tätigkeit als Professor verursach-
te er eines Tages im Examen mit seinen 
Prüfungsfragen unter den Studierenden 
einige Verwirrung. Einer von ihnen mel-
dete sich und rief aufgeregt: „Aber, Herr 
Professor, das sind ja die gleichen Fragen, 
die Sie in der vergangenen Prüfung ge-
stellt haben!“. Der Professor entgegnete: 
„Das stimmt! Aber die Antworten haben 
sich inzwischen geändert.“ (vgl. Neffe, 
Jürgen, 2006)

Die neuen Antworten ergeben sich vor 
allem aus den Anforderungen einer Ar-
beitswelt 4.0. Schülerinnen und Schüler 
müssen darauf vorbereitet werden, sich 
in einer Arbeitswelt 4.0 eigenverant-
wortlich organisieren und einbringen 
zu können. In agilen Arbeitsformen mit 
zunehmend projektbezogenen Arbeits-
verhältnissen reduziert sich die durch 
Hierarchie erzeugte Strukturierung von 

Abbildung 4: Modell der iterativen Entwicklung von „digitalen Erfahrungspaketen“  
(vgl. Scrum Academy, 2020)

Abbildung 3: Digitales Erfahrungsmodul angewendet in der Basisqualifizierung 
„ Additive Fertigung“ am Hans-Böckler-Berufskolleg
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Das Berufskolleg in Zeiten des ruhenden Unterrichts

Arbeitsprozessen. Diese Strukturierung 
muss man nun eher für sich selbst er-
arbeiten und in multidisziplinär zusam-
mengesetzten Teams eigenverantwort-
lich managen. Auch wird man nur durch 
lebenslanges Lernen und durch Selbst-
marketing im Wettbewerb um neue Pro-
jekte auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft 
bestehen können.

Für den Unterricht stellt sich damit 
unter anderem die Aufgabe: Wie befä-
hige ich junge Menschen und spätere 
Fachkräfte, sich selbst zu managen und 
ihre Attraktivität in einer Arbeitswelt 
4.0 ein Arbeitsleben lang zu erhalten? 
Zur Umsetzung dieser Aufgabe müssen 
bestehende curriculare Ordnungsmittel 
und Konzepte um zukunftsweisende 
informatische Inhalte und Soft Skills, 
sowie um digital unterstützte Vermitt-
lungsmethoden erweitert werden, damit 
Schülerinnen und Schüler auf die Teilha-
be in einer digital vernetzten Arbeitswelt 
bestmöglich vorbereitet werden. Für die 
Authentizität von Lehrkräften in einem 
auf die Arbeitswelt 4.0 ausgerichteten 
Unterricht kann es förderlich sein, wenn 
sich Lehrkräfte außerunterrichtlich in 
einem ebenfalls auf die Zukunftsanfor-
derungen ausgerichteten Arbeitsumfeld 
bewegen.

Medienkonzept zur Trans-
formation von Industrie 
4.0 in Bildung 4.0
Ein Meilenstein für den Ausbau des di-
gitalen Fundaments war die explorative 
Entwicklung eines Medienkonzepts zur 
Transformation von Industrie 4.0 in Bil-
dung 4.0. (Nöthen, Karl-Georg, 2017). 

Der Begriff Transformation steht hier-
bei für planvolle und strukturierte Ver-
änderungsprozesse, deren Etappen 
und Zeitfenster man beeinflussen und 
mitgestalten kann. Mit einem funktio-
nierenden Projektmanagement können 
Entwicklungsprozesse langfristig an-
gelegt und parallel bearbeitet werden, 
ohne dass die konzeptionellen Entwick-
lungsziele aus dem Blick geraten. Trans-
formation ist somit das Gegenteil zu den 
disruptiven Umwälzungen während des 
Shutdown.

„Wege entstehen dadurch, dass man 
sie geht.“ (Franz Kafka) 
Wegen der Gestaltungs- und Ent-
scheidungsspielräume transformativer 
Prozesse hat sich das Hans-Böckler-
Berufskolleg bewusst frühzeitig den 
Herausforderungen der Digitalisierung 
gestellt.

In dem Transformationsprozess geht 
es den Akteuren um einen erweiterten 
Bildungsbegriff in Zeiten umfassender 
Digitalisierung und nicht um Digitali-
sierung als Selbstzweck.

Trotz mediendidaktischer Priorisierung 
der digitalen  Schulentwicklungsprozesse 
treten im Schulalltag immer wieder auch 
die Beschaffung, Handhabung und In-
standhaltung der digitalen Technik in 
den Vordergrund. Denn das Vorhan-
densein einer grundlegenden IT-Infra-
struktur ist Voraussetzung für digitale 
Schulentwicklungsprozesse und deren 
Umsetzung im Unterricht. Eine funktio-
nierende IT-Infrastruktur erleichtert da-
rüber hinaus die Führungsaufgabe, alle 
Akteure in der Schule für die Entwick-
lung und Fortschreibung eines schulei-
genen Medienkonzepts für Bildung 4.0 
zu gewinnen. Hierbei kann die erweiterte 
Schulleitung sowohl im eigenen Unter-
richt als auch durch Digitalisierung von 
Verwaltungs- und Kommunikationspro-
zessen mit gutem Beispiel vorangehen. 
Am Hans-Böckler-Berufskolleg optimiert 
zum Beispiel das Team der erweiterten 
Schulleitung seine wöchentlichen Koor-
dinierungskonferenzen für alle sichtbar 
mit Hilfe von Microsoft 365. Darüber hin-
aus soll noch vor den Sommerferien eine 
Lehrerkonferenz hybrid, das heißt in einer 
Mischung aus Präsenz- und Videokonfe-
renz, über Microsoft-Teams durchgeführt 
werden.

Rückschläge, Sackgassen 
und Prozessschleifen in der 
digitalen Schulentwicklung
Natürlich gibt es in komplexen Schulent-
wicklungsprozessen auch Rückschläge 
und Sackgassen. Eine Problemlage ist 
zum Beispiel, dass es bei der Einschätzung 
von datenschutzrechtlichen Möglichkei-
ten oder Restriktionen in benachbarten 
Schulträgerbezirken zu unterschiedlichen 
Aussagen der jeweils zuständigen Daten-
schutzbeauftragten kommen kann. Dies 
bremst zuweilen eine bezirksübergrei-

Abbildung 5: Wie unterrichte ich Industrie 4.0? Zentrale Fragestellungen für die Trans-
formation von Industrie 4.0 in Bildung 4.0 (vgl. Dagstuhl-Erklärung, 2016)
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fende Kooperation von Arbeitsgruppen 
in gemeinsamen digitalen Entwicklungs-
prozessen aus.

Neben technischen Problemen mit der 
Vernetzung von BYOD ist zum Beispiel 
das Vorhaben der Erstellung und Verab-
schiedung einer „Social Media Netikette“ 
bisher nicht über eine erste Tischvorla-
ge hinausgekommen. Ziel einer solchen 
Netikette ist die Kommunikation in der 
Lernplattform Microsoft 365 nach busi-
nesstauglichem Kodex. Hierüber sollen 
die Schülerinnen und Schüler auf ihr 
Berufsleben vorbereitet werden. Darüber 
hinaus soll aber auch die aus den sozi-
alen Medien bekannte Verunglimpfung 
von Sprache und Personen unterbunden 
werden. Auf der Stelle treten auch Über-
legungen zum Für und Wider der Digita-
lisierung im Fach Sport/Gesundheitsför-
derung.

Im nächsten Heft werden  Ausschnitte 
dieses Medienkonzepts am Beispiel 
des „Digitalen Klassenraums 4.0“ so-
wie die Evaluation des digitalen Dis-
tanzlernens während des Shutdown 
vorgestellt.

Nach dem Modell der iterativen Entwick-
lung sind jedoch reflektierte Rückschläge 
und Sackgassen Ausgangspunkt für wei-
tere Versuche mit auf den Erfahrungsge-
winn angepassten Prozessen.

Digitale Schulentwicklungsprozesse 
lösen unter den Akteuren auch kontro-
verse Diskussionen um das Für und Wi-
der der Auswirkungen auf Bildung und 
Gesellschaft aus. Diese Diskussionen 
sind berechtigt und in einem iterativen 
Entwicklungsprozess auch notwen-
dig. Denn durch kontrovers geführte 
Diskussionen werden die für iterative 
Prozesse typischen Rückkopplungen 
und Prozessschleifen  initiiert.

Die Offenheit für kritische Argumente so-
wie die frühzeitige Einbindung aller Be-
teiligten in Veränderungsprozesse trägt 
wesentlich dazu bei, dass die Schulge-

meinschaft eine gemeinsame Haltung zu 
einem Medienkonzept für die Bildung 4.0 
entwickelt.

Karl-Georg Nöthen
Schulleiter des Hans-Böckler-Berufs-
kollegs in Köln. Die Schule wurde 2018 
als „Digitale Schule NRW“ ausgezeichnet. 
Aktuell arbeitet die Schule im Projekt 
„NRWgoes.digital – Qualifizierungsoffen-
sive für Digitalisierung in der beruflichen 
Bildung in NRW“ mit. Seit 2020 wird 
erstmals die Zusatzqualifikation „Digitale 
Fertigungsprozesse“ unterrichtet. ■
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Politische Bildung an Schule

Dieser Artikel ist ein Ausschnitt aus der Zeitschrift „Politisches Lernen 3-4 2019“, Seiten 30-34
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natürlich keine Anwesenheitspflicht ge-
geben.

Die Einladungsbefugnis zu Dienstbespre-
chungen obliegt der Schulleitung, die alle 
Fäden in der Hand hält und die Bespre-
chung bei Bedarf organisiert und leitet. 
Dienstbesprechungen sind notwendig, 
um dienstliche Informationen an Lehr-
kräfte weiterzugeben.

Ablauf einer idealen 
Dienstbesprechung:

1. Möglichst frühzeitige Einladung 
mit TOP (Tagesordnungspunkte) an 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Eine Dienstbesprechung richtet sich immer 
nach der Dringlichkeit der Angelegenheit, 

so dass eine Ladungsfrist nicht festgelegt 
werden kann. Die übliche Einladungsfrist 
beträgt eine Woche, nach Dringlichkeit 
kann eine Einladung auch kurzfristig erfol-
gen. Die Tagesordnung sollte idealerweise 
die einzelnen Punkte und die angesetzte 
Zeit enthalten. Falls Vorabinformationen 
für die Besprechung wichtig sind, sollten 
auch diese mitgeteilt werden. Ein aktueller 
Verteiler ist wichtig für die ordnungsge-
mäße Zusendung der Einladung.

2. Vorbereitung des Raumes und der 
Technik
Es spart Zeit und Ärger, wenn der Sit-
zungsraum entsprechend vorbereitet ist, 
Störungen durch Anrufe oder ausgefal-
lene Technik vermieden werden und die 
Besprechung pünktlich beginnen kann.

3. Schulleitung agiert als Moderator
Dienstbesprechungen sind notwendig 
und nicht zu vermeiden, daher sollte 
nach einer kurzen Begrüßung der Ein-
stieg in die angesetzten Themen erfolgen. 
Es sollte eine stringente Themenbearbei-
tung durchgeführt werden, die sich rein 
auf die Sache konzentriert. Hier ist eine 
große Fertigkeit von den Schulleitungen 
gefordert, damit die Dienstbesprechun-
gen nicht zum Zeitfresser werden.

4. Erstellung eines Protokolls
Die Erstellung eines Protokolls gehört zu 
einer ordentlichen Dienstbesprechung 
und trägt dazu bei, Missverständnisse zu 
vermeiden. Das Protokoll wird allen Teil-
nehmern übermittelt.

5. Beendigung der Dienstbesprechung 
durch die Schulleitung
Hier endet der offizielle und manch-
mal beginnt dann der gemütliche Teil, 

Kollektive und individuelle Gespräche mit der 
Schulleitung und Dienstvorgesetzten

Es kommt immer wieder zu Unklarhei-
ten der Begriffe Dienstbesprechung, 

dienstliches Gespräch und Dienstge-
spräch. Nachfolgend erläutere ich Ihnen 
daher die Unterschiede:

Dienstbesprechung – 
 Kollektives Gespräch mit 
der Schulleitung
Zu den Aufgaben der Lehrerinnen und 
Lehrer gehören neben der Unterrichts-
erteilung und der Verpflichtung der 
Aufsichtsführung auch einige Verwal-
tungs- und Organisationsaufgaben, die 
im Schulbetrieb anfallen. Ganz besonders 
erwähnenswert ist hier die Teilnahme an 
Konferenzen und Dienstbesprechungen 
(§ 21 Abs. 3 ADO).

Die Teilnahme an Dienstbesprechungen 
ist für jede Lehrkraft verbindlich. Die 
Nichtteilnahme an einer Dienstbespre-
chung ohne Zustimmung der Schullei-
tung stellt ein Dienstvergehen dar. Diese 
Verpflichtung zur Teilnahme an Dienst-
besprechungen gilt auch für teilzeitbe-
schäftigte Lehrkräfte. Bei Krankheit ist 

Carola Dehmel
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Recht und Besoldung

da Kolleginnen und Kollegen die Zeit 
nutzen, sich „inoffiziell“ auszutauschen. 
Hier sollte strikt darauf geachtet werden, 
nicht die Themen der Dienstbesprechung 
erneut aufzugreifen, da dieser Teil abge-
handelt ist.

Bitte beachten: Dienstbesprechungen 
müssen außerhalb der Unterrichtszeit 
erfolgen. Schulleitungen sollten das Inst-
rument der Dienstbesprechung nach dem 
Motto nutzen: „So viel wie nötig und so 
wenig wie möglich“, da viele Themen ei-
ner Schule in den Mitwirkungsgremien 
(Konferenzen) geklärt werden!

Dienstliches Gespräch – 
Individuelles Gespräch mit 
der Schulleitung
Hier muss klar unterschieden werden 
zwischen den Begriffen dienstliches Ge-
spräch und Dienstgespräch. Dienstliche 
Gespräche finden immer dann statt, wenn 
die Schulleitung Lehrkräfte zu einem Ge-
spräch bittet, wohingegen Dienstgesprä-
che stets von der Dienstvorgesetzten 
Stelle – also der jeweiligen Bezirksregie-
rung – geführt werden. Der Grund für die 
unterschiedliche Qualifizierung der Ge-
spräche liegt darin, dass Schulleitungen 
keine Dienstvorgesetzten-Stellung inne-
haben, da sie keine Disziplinarbefugnis 
besitzen. Sie sind Führungskräfte, denen 
im Rahmen der Eigenverantwortlichen 
Schule einige Dienstvorgesetztenaufga-
ben übertragen worden sind. Aus diesem 
Grund können an einer Schule auch keine 
Dienstgespräche geführt werden, sondern 
nur dienstliche Gespräche.

Grundsätzlich sollten Schulleitungen im 
Rahmen ihrer Führungsverantwortung, 
die auch die Personalentwicklung bein-
haltet, generell von Zeit zu Zeit dienst-
liche Gespräche mit den einzelnen Kolle-
ginnen und Kollegen führen. Das dieses 
Führungsinstrument nicht regelmäßig 
von den Schulleitungen genutzt wird, ist 
allen klar, da die Schulleitungen aufgrund 
ihrer vielfältigen Aufgaben zumeist über-
lastet sind.

Wenn Sie als Lehrkraft also zum Ge-
spräch gebeten werden, ist der Anlass 
dafür selten erfreulich. Die Einladung zu 
einem solchen Gespräch erfolgt zumeist 
kurz vorher mündlich, z. B. mit den Wor-
ten: „Kommen Sie um 13.00 Uhr in mein 
Büro.“

Ab jetzt sollten Sie nicht Ihren Emotio-
nen das Feld überlassen, sondern klar und 
strukturiert vorgehen:

1. Fragen Sie direkt, was der Anlass des 
Gespräches sein soll, damit Sie schon 
vorbereitet in das Gespräch gehen.
2. Wenn das nicht möglich ist, dann 
achten Sie bei der Eröffnung genau da-
rauf, dass Ihnen der Sachverhalt klar und 
transparent dargestellt wird (was sollen 
Sie wann, zu welcher Gelegenheit, wo 
gesagt oder getan haben und wer kann 
das belegen?)
3. Machen Sie sich Notizen, damit Sie 
den Sachverhalt klar erfassen, und fragen 
Sie bei Unklarheiten nach.
4. Sie dürfen jederzeit eine Person Ihres 
Vertrauens, das kann der Lehrerrat oder 
ein guter Kollege oder eine gute Kollegin 
sein, zu dem Gespräch mitnehmen.
5. Wenn sich in dem Gespräch heraus-
stellt, dass Ihnen erhebliche Proble-
me drohen, dann äußern Sie sich bitte 
nicht zu den Vorwürfen, sondern teilen 
mit, dass Sie zu diesem Zeitpunkt nicht 
mündlich, sondern im Nachgang zu die-

sem Gespräch schriftlich Stellung neh-
men werden (da Sie keine Zeit zu einer 
Vorbereitung hatten).
6. Bestehen Sie darauf, dass ein Proto-
koll geführt wird, das Ihnen im Nachgang 
ausgehändigt wird.
7. Fragen Sie nach, was nach dem Ge-
spräch passiert (z. B. Protokoll in Perso-
nalakte).

Im Normalfall sollte eine Einladung zu 
einem dienstlichen Gespräch schriftlich 
erfolgen und folgenden Inhalt aufweisen:

1. Anlass des Gesprächs (konkret und 
nachvollziehbar)
2. Übermittlung von Unterlagen (z. B. 
Beschwerdeschreiben), die relevant sein 
könnten
3. Mitteilung, welche Personen am Ge-
spräch beteiligt sind (Schulleitung und 
Stellvertretung)
4. Hinweis auf die Möglichkeit der Teil-
nahme einer Person des Vertrauens

Enthält die Einladung nicht alle Punkte, 
sollten Sie die Schulleitung um Nachbes-
serung bitten, denn schließlich müssen 
Sie aus dem Prinzip „der Waffengleich-
heit“ im Vorfeld wissen, was Anlass und 
Inhalt des dienstlichen Gesprächs sein 
wird.

Grundsätzlich sollten Sie sich klar ma-
chen, dass eine Schulleitung natürlich 
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einer Beschwerde nachgehen oder un-
klare Sachverhalte aufklären muss – eine 
Erledigung aber auch schon durch das 
erste dienstliche Gespräch möglich ist. 
Stellt sich allerdings heraus, dass Ihnen 
als Lehrkraft ein schwerwiegendes Fehl-
verhalten zur Last gelegt wird, muss 
die Schulleitung diesen Vorgang an die 
dienstvorgesetzte Stelle, die jeweilige Be-
zirksregierung, abgeben.

Beispiel:
Die Schulleitung bittet zum dienstlichen 
Gespräch, weil sich eine Lehrkraft nicht 
an den Aufsichtsplan hält. Es wird eine 
Aktennotiz gefertigt, und die Lehrkraft 
verspricht Besserung. Danach finden sei-
tens der Lehrkraft noch zwei weitere Ver-
stöße gegen die Aufsichtsführung statt, 
die bereits im dienstlichen Gespräch 
durch die Schulleitung „angemahnt“ 
worden sind.

Nachdem keine Besserung eingetreten 
ist, leitet die Schulleitung den Vorgang 

nebst Unterlagen an die Bezirksregierung 
weiter.

Die Lehrkraft wird daraufhin zu einem 
Dienstgespräch bei der zuständigen De-
zernentin, dem zuständigen Dezernenten 
eingeladen.

Dienstgespräch – indivi-
duelles Gespräch mit dem 
Dienstvorgesetzen
Die Einladung zu einem Dienstgespräch 
muss schriftlich erfolgen und alle Punk-
te enthalten, die auch für eine Einla-
dung zu einem dienstlichen Gespräch 
gelten. Zu einem Dienstgespräch sollte 
immer eine Person des Vertrauens mit-
genommen werden, da hier im Raum 
steht, dass aufgrund des mehrmaligen 
Fehlverhaltens ein Disziplinarverfahren 
(bei verbeamteten Lehrkräften) bzw. 
eine Abmahnung/Kündigung (bei ta-
rifbeschäftigten Lehrkräften) als Folge 
drohen könnte. Als Person des Vertrau-

ens kann zu einem Dienstgespräch auch 
eine Rechtsanwältin/Rechtsanwalt mit-
genommen werden.

Anmerkung: Eine Disziplinarmaßnahme 
kann aber nur in den Fällen verhängt 
werden, in denen das Fehlverhalten einer 
Beamtin oder eines Beamten auf vorsätz-
lichem oder grob fahrlässigem Handeln 
beruht.

Sie sehen, dass der umgangssprachliche 
Begriff „Dienstgespräch“ einige Facetten 
beinhaltet und im juristischen Sinn sehr 
genau unterschieden werden muss.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen in 
Ihrer Laufbahn ausschließlich „Dienst-
besprechungen“ oder erfreuliche dienst-
liche Gespräche!

Es grüßt Sie herzlich

Carola Dehmel
Rechtsanwältin/Mediatorin ■

Das Leben ist voller Überraschungen!
Manchmal gibt es Änderungen im Leben. Daher wäre es gut, wenn Sie uns bei folgenden Änderungen 
benachrichtigen:

 Umzug

 Bankverbindung

 Stundenreduzierung

  Pensionierung / 

Eintritt in Ruhestand

 Altersteilzeit

 Statusänderung

 Namensänderung

 Schulwechsel

 Elternzeit

  Und alle weiteren 

 Änderungen

Diese Änderungen melden Sie bitte bei Frau Briese in der Geschäftsstelle.

Es können sich evtl. hierbei die Beiträge ändern. schriftlich an: Buchhaltung@vlbs.de
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Aus der Praxis für die Praxis

Maßnahmen, um die Prozesse in den 
einzelnen Entwicklungsbereichen in der 
eigenen Schule anzustoßen bzw. weiter-
zuentwickeln war das Ziel.

Die Entwicklungsbereiche im Überblick

EB 1
Welche digitalen Schlüsselkompetenzen 
benötigen Schülerinnen und Schüler in 
den verschiedenen Bildungsgängen/Be-
rufen (Kompetenzplanung)?

EB 2
In welchen (auch neuen) Lernsituationen 
sollen diese Kompetenzen gefördert wer-
den (DJP)?

EB 3
Welche (digitalen) Medien werden dafür 
benötig (Medienplanung)?

EB M
Wie erfolgt die konkrete Umsetzung des 
Prozesses (Medienkonzept)?

EB F
Welche Kompetenzen benötigen Lehre-
rinnen und Lehrer dafür (schulische Fort-
bildungsplanung)?

Die vielfältigen Aspekte wie Intention, 
Zuständigkeiten/Aufteilung, Zeitplanung, 
benötigte Ressourcen, Chancen und Risi-
ken, mögliche „Stolperfallen“, Gelingens-
bedingungen, Mitnahme des gesamten 
Kollegiums, Unterstützungsbedarf, und 
notwendige Fortbildungen galt es dabei 
zu berücksichtigen.

Die Tagung war gründlich vorbereitet 
und mit erstklassigem Impulsvortrag ge-
spickt.

Workshop- und Austauschphasen sowie 
eine „Sprechstunde“ für die Digitalisie-
rungskoordinatoren (Digikos) und Fort-
bildungsbeauftragten (Fobibes) wechsel-
ten sich in kurzweiligem Tempo ab.

Vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
scheint es sinnvoll, an den Berufskollegs 
eine „Lenkungsgruppe Digitalisierung“ 
einzurichten bzw. neu zu strukturieren. 
Eine hilfreiche Checkliste mit Analysekri-
terien für schulische Medienkonzepte der 

„Digikos meet Fobibes“ 

Auf Einladung der Dezernate 45 und 
46 der Bezirksregierung fand vom 11. 

bis zum 12. 02. 2020 in Mettmann die Ta-
gung zum Sachstand Digitalisierung auf 
Ebene der Landesregierung und der Be-
zirksregierung Düsseldorf statt.

Zielsetzung der Jahrestagung war es, für 
die jeweilige Schule unter Berücksichti-
gung bereits geplanter Maßnahmen über 
Netzwerke, Impulse und Vorschläge für 
weitere Handlungsmaßnahmen auf dem 
Weg zur Implementierung einer (digita-
len) pädagogischen Schul- und Unter-
richtsentwicklung zu verfügen.

In diversen Gruppenarbeitsphasen  wurde 
beispielsweise über die Struktur der di-
gitalen pädagogischen Schul- und Un-
terrichtsentwicklung auf Basis einzelner 
Entwicklungsbereiche (EB) diskutiert. 

Jahrestagung 2019/20 für Fortbildungsbeauftragte und 
„Digitalisierungskoordinatorinnen und -koordinatoren“

Tedda Roosen

Das Team (v.l.n.r.): Natascha Zymni, Berufskolleg Ost der Stadt Essen (Moderatorin De-
zernat 46), Sandra Wiedefeld (Dezernat 46), Alfred Schönsohn von Lauff (Dezernat 46), 
Christiane Wachholz (zuständige Dezernentin im Dezernat 45 für Digitalisierung), Tanja 
Heesen (Fachberater Digitalisierung Dezernat 45) und Kay Nöthen (Fachberater Digi-
talisierung Dezernat 45). Es fehlt auf der Aufnahme Katharina Quint, Berufskolleg im 
Bildungspark der Stadt Essen (Moderatorin Dezernat 46).
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
Engagieren Sie sich in unseren Ausschüssen und Arbeitskreisen.

Ausschüsse:

■■ Bildungspolitik
■■ Dienstrecht
■■ Lehrerbildung
■■ Pädagogik

Arbeitskreise:

■■ Landesstudentenkreise
■■ Junge Kolleginnen und Kollegen
■■ Fortbildung
■■ Gleichstellung

■■ Fachlehrer
■■ Sektion Grüne Berufe
■■ Hauswirtschaft
■■ Ruheständler

Kontakt: 0211 / 4912595 oder: info@vlbs.de (Geschäftsstelle)

Arbeitsgruppe Workshop-PhasePlenum (mehr als 100 Teilnehmer) mit Herrn Schönsohn von Lauf

Berufskollegs wurde an die Hand gege-
ben, die von der schulfachlichen Aufsicht 
(Dez. 45) weiter fortgeführt wird. 

Quellenverweise für weitere förderliche 
Unterstützungsmaterialien und Hand-
reichungen, Evaluationsergebnisse (ge-
trennt nach der jeweiligen Rolle der 

Teilnehmenden), digitale Arbeitsergeb-
nisse der Gruppen sowie Übersichten 
über gelungene pädagogische Tage und 
Fortbildungen an den teilnehmenden 
Schulen wurden allen Tagungsteilneh-
merinnen und Tagungsteilnehmern auf 
einer Moodle-Plattform zugänglich ge-
macht. Zudem ist eine Vernetzung aller 

Digitalkoordinatoren gelungen, die für 
den Austausch in Bezug auf die weitere 
Arbeit an der Digitalisierung der Berufs-
kollegs hilfreich sein kann.

Tedda Roosen
Digitalisierungskoordinatorin am Hugo-
Hückelhaus Berufskolleg, Essen ■
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beit – auch nach mehr als 70 Jahren nach 
der Verabschiedung des Grundgesetzes, 
in dem der Anspruch auf Gleichberech-
tigung garantiert wird.

Gleichberechtigung ist ein Thema, das die 
ganze Schule betrifft: Die Schule „achtet 
den Grundsatz der Gleichberechtigung 
der Geschlechter und wirkt auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hin“.1 Zur 
Umsetzung des im Schulgesetz veran-
kerten Auftrags hat das Ministerium für 
Schule und Bildung eine neue Broschüre 
veröffentlicht: Gleichberechtigung am 
Arbeitsplatz Schule und Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung.2 
Sie enthält Praxisempfehlungen für An-
sprechpartnerinnen für Gleichstellungs-
fragen, Schulleiterinnen und Schulleiter, 
ZfsL-Leiterinnen und -Leiter und kann 
unter folgendem Kurzlink heruntergela-
den werden: https://t1p.de/svb6

Das Landesgleichstellungsgesetz (LGG)3 
und das Schulgesetz (SchulG)4 legen die 
Rollen im Handlungsfeld Gleichstellung 
fest: Gleichstellung ist Schulleitungsauf-
gabe und zugleich schulischer Auftrag.5 
Bemessungsgrundlage ist der Zuständig-
keitsbereich der jeweiligen Bezirksregie-
rung, nicht der Frauen- bzw. Männeran-
teil an der einzelnen Schule.6

Beratung und Unter-
stützung

Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungs-
fragen (AfG) vertritt auf Wunsch die Inter-
essen der Lehrkräfte in Gleichstellungsfra-
gen und vermittelt bei Konflikten. Über die 
persönlichen Verhältnisse der Kolleg*innen 
und andere vertrauliche Angelegenheiten 
muss sie Verschwiegenheit wahren.7 Sie ist 
Impulsgeberin für gleichstellungsrelevante 
Aspekte von koedukativem Unterricht und 
geschlechtersensibler Bildung. Sie kann 
anregen, schulspezifische Vereinbarun-
gen zum Einsatz von Lehrkräften mit fami-
liären Betreuungspflichten zu treffen, z. B. 
für den Einsatz von teilzeitbeschäftigten 
Kolleg*innen oder Rückkehrer*innen aus 
Beurlaubung und Elternzeit. Außerdem 
kann sie Impulse bei schulorganisatori-
schen Maßnahmen geben.

Vor allem aber berät und unterstützt sie 
die Schulleitung bei der Realisierung des 
Gleichstellungsauftrags. Ihre Aufgaben 
sind der Schulleitungsebene zugeord-
net.8 Es gibt eine Reihe von Dienstvor-
gesetztenaufgaben, bei denen die Be-
teiligung der Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen verpflichtend 
und unverzichtbar ist, andernfalls sind 
die Maßnahmen und Entscheidungen 
rechtswidrig.9

Gleichberechtigung am Arbeitsplatz:  
eine Aufgabe für die ganze Schule!

Muss das jetzt sein mit dem Gleich-
stellungsgedöns? Haben wir ange-

sichts der Corona-Pandemie keine echten 
Probleme? Viele Kollegen und auch so 
manche Kollegin halten die Gleichstel-
lungsfrage für einen Luxus, mit dem man 
sich beschäftigen kann, wenn man sonst 
keine Sorgen hat. Schließlich sind mehr 
als die Hälfte aller am Schulleben Betei-
ligten Frauen, und Mädchen machen die 
besseren Schulabschlüsse. So weit, so gut.

Als am 16. 03. 2020 die Schulen und Kin-
dertagesstätten geschlossen wurden, er-
lebten viele Eltern einen Schock. Die Kin-
derbetreuung findet seitdem zu Hause 
statt, nebenbei im Homeoffice bei gleich-
zeitigem Homeschooling. Und jetzt Hand 
aufs Herz: Wie viele Väter kennen Sie, 
die die Betreuungsarbeit zu Hause leis-
ten? Und wie viele Mütter? Wenn es um 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
geht, gilt unabhängig von der Corona-
Pandemie: Betreuungsarbeit ist weiblich, 
Teilzeit und Pflegezeit sind es auch. In 
der Corona-Pandemie tritt nur deutlicher 
zu Tage, was ohnehin offensichtlich ist: 
Männer- und Frauenleben unterscheiden 
sich grundlegend. De facto haben Frauen 
weniger Geld, weniger Zeit und mehr Ar-

Dorothee 
 Hartmann

Bettina Gude

Daher sollte die Beteiligung der An-
sprechpartnerin schriftlich dokumen-
tiert werden. Sie muss noch vor der 
Beteiligung des Lehrerrates erfolgen, 
und zudem so frühzeitig, dass die An-
sprechpartnerin Gelegenheit zur Stel-
lungnahme hat und ihre Bedenken und 
Anregungen geltend machen kann.10
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Gleichstellung als Schul leitungsaufgabe

Aufgaben der Schulleitung im Rahmen der  
ALLGEMEINEN Dienstvorgesetzteneigenschaften11

Aufgaben der Ansprechpartnerin für 
 Gleichstellungsfragen (AfG)

 Personalauswahlverfahren für unbefristete und befristete 
Stellen (Vertretungsverträge) BASS 21-01 Nr. 16

Die AfG muss über die Stellenausschreibung frühzeitig in-
formiert werden. Sie prüft den Ausschreibungstext un-
ter Gleichstellungsaspekten. Sie ist bei der Auswahl der 
Teilnehmer*innen für das Vorstellungsgespräch beteiligt und 
erhält dazu Einsicht in alle Bewerbungsunterlagen. In der Aus-
wahlkommission ist sie stimmberechtigt.

Die AfG achtet bei den Vorstellungsgesprächen auf die Einhal-
tung gleicher Bewertungsmaßstäbe und auf die Vermeidung 
diskriminierender Fragestellungen, z. B. rund um den Themen-
komplex Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Familienplanung, 
Schwangerschaft, Kinderbetreuung, Teilzeitbeschäftigung).

 Anordnung, Genehmigung und Widerruf von Mehrarbeit 
Beamt*innen: § 61 LBG  
Tarifbeschäftigte: § 44 Nr. 2 TV-L

Die AfG achtet darauf, dass Teilzeitbeschäftigte, die Kinder er-
ziehen und Angehörige pflegen, nicht überproportional durch 
ad-hoc Mehrarbeit in Anspruch genommen werden. Sie kann 
z. B. die Erstellung einer Statistik zum Belastungsumfang von 
Teilzeitbeschäftigten anregen.

 Genehmigung und Ablehnung von Sonderurlaub 
Beamt*innen: §§ 25, 26, 28, 29 und 33 Absatz 1 FrUrlV 
Tarifbeschäftigte: §§ 28 und 29 TV-L

Die AfG berät und unterstützt Kolleg*innen, die sich z. B. we-
gen der Erkrankung eines Kindes (unter 12 Jahren) bzw. der 
Betreuungsperson eines Kindes (unter 8 Jahren) oder eines 
behinderten oder dauernd pflegebedürftigen Kindes beurlau-
ben lassen möchten.

 Dienstbefreiung zum Stillen § 7 MuSchG Die AfG berät und unterstützt Mütter bei der Umsetzung ihres 
Anspruchs auf Befreiung von der Unterrichtsverpflichtung (in 
den ersten 12 Monaten nach der Entbindung). Ein allgemeiner 
Anspruch auf Verminderung der Pflichtstundenzahl besteht 
jedoch nicht.

 Auswahl von Teilnehmer*innen für Fortbildungsveranstal-
tungen § 59 Absatz 6 Satz 2 SchulG

Sie achtet darauf, dass der Anteil von männlichen und weib-
lichen Fortbildungsteilnehmern ausgewogen ist.

Die AfG berät und unterstützt Eltern, die für die Zeit der Teil-
nahme an der Veranstaltung Kinderbetreuung in Anspruch 
nehmen möchten (§ 11 Abs. 3 LGG).

 Dienstreisen innerhalb Deutschlands sowie in die Benelux-
staaten und Dienstreisen im Rahmen von Schulfahrten 
z. B. Klassenfahrten, Praktikumsbesuche, Fortbildungsveran-
staltungen, Dienstbesprechungen der Schulaufsicht 
Beamt*innen: § 62 LBG; § 2 LRKG 
Tarifbeschäftigte: § 44 Nr. 2 TV-L

Die AfG setzt sich für die Berücksichtigung der Interessen von 
Teilzeitbeschäftigten ein, die Kinder erziehen und Angehörige 
pflegen (Reduzierung der Anzahl der Dienstreisen gemäß § 17 
Abs. 2 Satz 3 der ADO, Ausgleichsregelungen nach den Richt-
linien für Schulfahrten, vgl. BASS 14-12 Nr. 2, Abschnitt 4.1).

 Entlassung auf eigenen Antrag, Kündigung durch die/den 
Beschäftigte(n), Auflösungsvertrag 
Beamt*innen: § 23 Absatz 1 Satz Nr. 4 BeamtStG 
Tarifbeschäftigte: § 34 TV-L

Die AfG unterstützt und berät Kolleg*innen, die ihr Beschäfti-
gungsverhältnis beenden möchten.

Die AfG muss auch dann beteiligt werden, wenn das Ausschei-
den aus dem Beamtenverhältnis bzw. die Kündigung auf eige-
nen Wunsch der Lehrkraft erfolgt.
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Aufgaben der Schulleitung im Rahmen der  
ERWEITERTEN Dienstvorgesetzteneigenschaften12

Aufgaben der Ansprechpartnerin für 
 Gleichstellungsfragen (AfG)

Abordnung innerhalb derselben Schulform und längstens bis 
zum Ende des jeweiligen Schulhalbjahres 
Beamt*innen: § 14 BeamtStG, § 24 LBG 
Tarifbeschäftigte: § 4 Absatz 1 TV-L

Lehrkräfte müssen vor ihrer Abordnung angehört werden 
( Tarifbeschäftigte jedoch nur dann, wenn die Abordnung län-
ger als drei Monate dauern soll).

Die AfG unterstützt und berät Kolleginnen und Kollegen, die 
Kinder erziehen und Angehörige pflegen, und setzt sich für die 
Berücksichtigung der Interessen von Teilzeitbeschäftigten ein.

Verbeamtung auf Probe § 14 LBG

Einstellung in befristet und unbefristete Tarifbeschäfti-
gungsverhältnisse (mit Ausnahme von Eingruppierung und 
Stufenzuordnung) § 2 TV-L

Die AfG kann Lehrkräfte z. B. zum Thema Anrechnung von 
 Pflege- und Kinderbetreuungszeiten auf die Probezeit beraten.

Lebenszeitverbeamtung

Urkunden- und Vertragsunterzeichnung und deren Aushän-
digung, Vereidigung § 14 LBG

Die AfG kann Lehrkräfte z. B. zum Thema Anhebung der 
Höchstaltersgrenze durch die Anrechnung von Pflege- und 
Kinderbetreuungszeiten beraten.

Was gleichstellungsrele-
vant ist, bestimmt die AfG

Neben den Pflichtbeteiligungen kann die 
Ansprechpartnerin für Gleichstellungs-
fragen in allen schulischen Bereichen 
tätig werden, die Auswirkungen auf die 
Gleichberechtigung der Geschlechter 
haben können: In Angelegenheiten, die 
ihre Aufgaben betreffen, ist sie nicht 
weisungsgebunden, sondern entschei-
det selbst, welche Prioritäten sie bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben setzt.13 Bei allen 
Besprechungen in der Schule, die nach 
ihrer Auffassung ihren Aufgabenbereich 
berühren, hat sie ein Informations-, 
Teilnahme- und Rederecht.14 Darüber 
hinaus kann sie jährlich eine Frauen-
konferenz auch während der Dienstzeit 
einberufen, um ihre Kolleginnen über 
Gleichstellungsaspekte zu informieren 
und einen Interessenaustausch zu er-
möglichen.15

Viel zu tun, aber wenig zu 
sagen? Die Rechte der AfG

Die Ansprechpartnerin für Gleichstel-
lungsfragen hat ein unmittelbares Vor-
tragsrecht bei der Schulleitung, d. h. die 

Schulleiterin oder der Schulleiter muss ihr 
zeitnah die Möglichkeit zur Rücksprache 
geben.16 Bei den oben genannten Maß-
nahmen, bei denen die Beteiligung der 
Ansprechpartnerin verpflichtend und un-
verzichtbar ist, hat sie ein Widerspruchs-
recht: Ist die beabsichtigte Maßnahme 
mit dem Landesgleichstellungsgesetz 
oder einer anderen gleichstellungsspezi-
fischen Vorschrift unvereinbar, kann die 
Schulleitung die Maßnahme nicht durch-
führen.17

Wird im Konfliktfall keine  schulinterne 
Lösung gefunden, kann sich die An-
sprechpartnerin direkt und ohne Einhal-
tung des Dienstwegs an die schulfach-
liche Gleichstellungsbeauftragte der 
Bezirksregierung wenden. Kann ihr die 
Gleichstellungsbeauftragte nicht weiter-
helfen, kann die Ansprechpartnerin eine 
Rechtsauskunft von der personalbe-
arbeitenden Stelle der Bezirksregie-
rung (Dezernat 47) einholen.18 Bis zum 
Eingang der Stellungnahme der Bezirks-
regierung in der Schule darf die beab-
sichtigte Maßnahme nicht durchgeführt 
werden. Die Stellungnahme der Bezirks-
regierung muss von der Schulleitung be-
rücksichtigt werden.

Die Möglichkeit, einen externen Sachver-
ständigen (z. B. Anwalt) hinzuzuziehen 
oder vor Gericht zu klagen, sieht das Lan-
desgleichstellungsgesetz nicht vor.

Mögliche Konflikte, die der Ansprech-
partnerin durch ihre Tätigkeit entstehen, 
dürfen im Beurteilungsverfahren nicht 
negativ gewertet werden: Das Benach-
teiligungsverbot ist im Landesgleich-
stellungsgesetz festgeschrieben.19 Ihre 
Kenntnisse und Erfahrungen im Gleich-
stellungsrecht sollen hingegen ausdrück-
lich berücksichtigt werden, denn sie 
gehören zu den beurteilungsrelevanten 
Schlüsselqualifikationen künftiger Schul-
leitungen: Gleichstellung ist Schullei-
tungsaufgabe!

Die Schulleitung muss durch geeig-
nete organisatorische Aufgaben dafür 
sorgen, dass die Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen ihre Aufgaben 
angemessen wahrnehmen kann. Sie 
soll von anderen dienstlichen Aufgaben 
wie z. B. von Pausenaufsichten, schuli-
schen Sonderveranstaltungen und Ver-
tretungsunterricht befreit werden. Eine 
Entlastung aus dem Anrechnungsstun-
denkontingent der Schule („Lehrertopf“) 
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ist möglich, geht allerdings zu Lasten 
aller Kolleg*innen.

tung von den Aufgaben möglich, wenn 
sie eine neue Aufgabe übernimmt, die 
mit dem Amt der Ansprechpartnerin 
nicht vereinbar ist (z. B. die Wahl in den 
Lehrerrat)22 oder die Interessenkonflikte 
erwarten lässt (z. B. die Mitgliedschaft 
in der erweiterten Schulleitung nach 
einer Beförderung bzw. Höhergruppie-
rung). Eine tiefgreifende Erschütterung 
des Vertrauensverhältnisses zwischen 
Schulleitung und Ansprechpartnerin 
kann von ihrer Seite ebenfalls zum An-
lass für eine Entpflichtung genommen 
werden, nicht aber von Seiten der Schul-
leitung. Die Ansprechpartnerin ist bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht an 
die Weisungen der Schulleitung gebun-
den, sie agiert fachlich weisungsfrei und 
bestimmt selbst, welche Arbeitsschwer-
punkte sie setzt.

Corona: Das Virus zeigt, 
wie viril unsere Gesell-
schaft ist
Muss das jetzt sein mit dem Gleichstel-
lungsgedöns? Ja, es muss! Das Virus 
macht die Gesellschaft nicht viril, es 
zeigt jedoch deutlich, wie männlich ge-
prägt sie immer noch ist. „Diese schlim-
me Zeit macht jetzt hoffentlich auch 
dem Letzten klar, das Professoren für 
Medizin, Chemie und Biologie unendlich 
viel wichtiger sind als solche für ‚Gen-
der Studies‘“, twitterte die WerteUnion 
am 27. 03. 2020. Zur Bewältigung der 
Krise wird auf traditionelle Rollenvor-
stellungen zurückgegriffen, als seien sie 
die natürlichste Sache der Welt. Die Dis-
kussion in den Medien wird von männ-
lichen Experten dominiert. Die Gleich-
stellungsfrage wird als Luxusproblem 
dargestellt, obwohl Frauen dort, wo sie 
die Hauptlast der Krise tragen, definitiv 
unterbezahlt sind. Der Frauenanteil an 
den hochgelobten und schlechtbezahl-
ten systemrelevanten Care-Berufen liegt 
bei 75 %. Wenn wir wollen, dass die im 
Grundgesetz verankerte Gleichberechti-
gung von Frauen und Männern umge-
setzt wird, müssen wir als Lehrer*innen 
unseren Erziehungsauftrag und unsere 

Vorbildfunktion wahrnehmen: Gleichbe-
rechtigung ist eine Aufgabe für die gan-
ze Schule!

Dorothee Hartmann
Mitglied im Personalrat Berufskolleg bei 
der Bezirksregierung Köln

Bettina Gude
Mitglied im Hauptpersonalrat für Lehr-
kräfte am Berufskolleg ■

Da Gleichstellung Schulleitungsauf-
gabe ist, sollten die Anrechnungs-
stunden aus dem Entlastungskontin-
gent der Schulleitung kommen: Deren 
Unterstützung und Beratung bei der 
Beachtung und Umsetzung gleich-
stellungsrechtlicher Vorgaben gehört 
zu den unverzichtbaren, gesetzlich 
vorgeschriebenen Pflichtaufgaben der  
Ansprechpartnerin für Gleichstel-
lungsfragen.

Die Übernahme von Aufgaben, die der 
Schulleitungsebene zuzuordnen sind, 
sollten der Tätigkeit entsprechend hono-
riert und angerechnet werden!20

Bestellung der AfG durch 
die Schulleitung

Die Ansprechpartnerin für Gleichstel-
lungsfragen sowie eine oder mehrere 
Stellvertreterinnen werden nach einer 
schulinternen Ausschreibung oder einem 
Interessenbekundungsverfahren von der 
Schulleitung ausgewählt und bestellt. 
Die Lehrerkonferenz muss lediglich zu 
der Auswahlentscheidung angehört wer-
den. Theoretisch ist daher eine Bestellung 
gegen das Votum der Lehrerkonferenz 
möglich. Das Landesgleichstellungsge-
setz sieht vor, dass dieses Amt nur von 
Frauen wahrgenommen werden kann.21 
Aussagen über die Dauer der Aufga-
benwahrnehmung und zu deren Be-
endigung z. B. durch den Widerruf der 
Bestellung fehlen hingegen. Eine einver-
nehmliche zeitliche Befristung ist mög-
lich: Für eine kontinuierliche Arbeit sollte 
die Aufgabe über einen Zeitraum von 
mehreren Schuljahre wahrgenommen 
werden. Die Bestellung der Ansprech-
partnerin für Gleichstellungsfragen und 
ihrer Stellvertreterin(nen) muss schrift-
lich dokumentiert werden, gleiches gilt 
für ihre Entpflichtung.

Aus Wunsch der Ansprechpartnerin für 
Gleichstellungsfragen ist eine Entpflich-

Anmerkungen

1 § 2 Absatz 7 Satz 2 SchulG

2 https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/
herunterladen/der/datei/druck-gleichberechtigung-
18-11-pdf/von/gleichberechtigung-am-arbeitsplatz-
schule-und-zentrum-fuer-schulpraktische-lehreraus-
bildung/vom/staatskanzlei/3206

Kurzlink: https://t1p.de/svb6

3 § 1 Absatz 3 LGG

4 § 2 Absatz 7 Satz 2 SchulG

5 Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, aaO., Seite 8.

6 § 7 LGG

7 § 16 Abs. 5 LGG

8 sogenanntes Verwaltungsmodell, vgl. §§ 15 a, 16 Ab-
satz 1 Satz 1 LGG

9 § 18 Abs. 3 LGG, ein Verzicht auf die gesetzlich vor-
geschriebene Beteiligung ist nicht möglich, vgl. § 18 
Absatz 6 LGG.

10 § 18 Abs. 1 LGG

11 Seit dem 01. August 2015 nehmen Schulleitungen 
aller Schulformen ausgewählte Dienstvorgesetztenei-
genschaften für die Lehrkräfte ihrer Schule wahr, vgl. 
dazu § 59 Schulgesetz.

12 sofern eine entsprechende Ermächtigung bzw. Zu-
ständigkeitsübertragung durch die Bezirksregierung 
erfolgt ist, vgl. dazu § 4 Abs. 2 und 3 ZustVO Schule 
(Beamt*innen: BASS 10-32 Nr. 44; Tarifbeschäftigte: 
BASS 10-32 Nr. 32)

13 § 16 Abs. 1 LGG

14 § 18 Abs. 1, 2 und 4 LGG

15 § 17 Abs. 2 LGG

16 § 18 Abs. 4 Satz 1 LGG

17 § 19 LGG

18 § 19 Abs. 2 LGG

19 § 16 Abs. 3 LGG

20 sogenanntes Verwaltungsmodell, vgl. §§ 15 a, 16 
Absatz 1 Satz 1 LGG

21 § 15 Absatz 2 LGG

22 § 15 a Abs. 1 Satz 2 und § 16 Abs. 1 Satz 3 LGG
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Nachdem Nicola Wittmer auch ein 
Grußwort an diejenigen Mitglieder ge-
richtet hatte, die im vergangenen Jahr 
einen „runden“ Geburtstag begangen 
hatten, ergriff Michael Suermann das 
Wort. Der Landesvorsitzende berichtete 
umfassend über die derzeitigen Inhal-
te und Ziele der Verbandsarbeit. Immer 

Neues aus dem Stadtverband Krefeld

Traditionelles Grünkohlessen des 
 Stadtverbandes Krefeld

Der Stadtverband Krefeld lud am 
Abend des 31. Januar 2020 zu sei-

nem alljährlichen Grünkohlessen ein. Wie 
schon in den vergangenen Jahren hatte 
die Schulleitung des Berufskollegs Uer-
dingen freundlicherweise einen Raum 
zur Verfügung gestellt. 

Schulleiter Sven Mundry ließ es sich 
trotz familiärer Verpflichtungen nicht 
nehmen, selbst an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Für das leibliche Wohl 
der Gäste sorgte das Krefelder Organisa-
tionsteam rund um Kassierer Wolfgang 
Warmuth und der Stadtverbandsvorsit-
zenden Nicola Wittmer. Ihr war es zu-
dem gelungen, den Landesvorsitzenden 
Michael Suermann als Gastredner zu 
gewinnen.

Das diesjährige Grünkohlessen sprach 
gerade diejenigen Kolleginnen und Kol-
legen an, die bereits aus dem aktiven 
Dienst ausgeschieden waren. Vor allem 
bei den Ruheständlern scheint die Ver-

Thomas Giering

Erhard Hemmersbach und Nicola Wittmer

Dieter Blatt (Jubilar), Michael Suermann, 
Nicola Wittmer und Ute Nowroth

Gruppenbild des Stadtverbandsvorstandes, Schulleitung, Landesvorsitzender: Ingeborg 
Müllers, Wolfgang Warmuth, Thomas Giering, Sven Mundry, Ute Nowroth, Michael 
 Suermann, Nicola Wittmer, Walburga Kamps, Hans-Jürgen Mertens (Jubilar)

bundenheit zum Verband besonders 
ausgeprägt. So fanden diesmal rund 40 
Teilnehmer den Weg nach Uerdingen. Die 
große Verbundenheit vieler älterer Kolle-
ginnen und Kollegen zu „ihrem“ Lehrer-
verband zeigte sich auch bei der obliga-
torischen Ehrung langjähriger Mitglieder 
durch die SV-Vorsitzende Nicola Wittmer. 
Der stellvertretende Stadtverbandsvorsit-
zende Hans-Jürgen Mertens erhielt eine 
Urkunde für seine 25-jährige Mitglied-
schaft. Noch länger dabei ist Dieter Blatt, 
der schon vor 40 Jahren in den Verband 
eintrat. Franz-Josef Radmacher schließ-
lich ist bereits seit 50 Jahren (!) Mitglied 
des vlbs.
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es zahlreiche angeregte Gespräche. Und: 
Niemand musste hungrig oder durstig 
nach Hause gehen … Grünkohl, Möhren-
Untereinander, Mettwurst, Frikadellen 
und Getränke waren im Überfluss vor-
handen.

Thomas Giering
Schriftführer im Vorstand des 
 Stadtverbandes Krefeld ■

Dietrich Haase und Hans-Georg Sassen Nicola Wittmer und Franz-Josef Rad-
macher (Jubilar)

wichtiger wird nach seinem Bekunden 
die „Digitalisierung“ an den Berufs-
kollegs. 

Einen Unterstützer fand Michael Suer-
mann bei diesem Thema in Sven Mundry, 
der hier ganz besonders aktiv ist und nun 
auch den Arbeitskreis „Digitalisierung“ 
leitet; es entwickelte sich eine interes-
sante Diskussion.

Ingeborg Müllers und Walburga Kamps 
– die Beauftragten für Ruheständler – 
berichteten über die geplante Besichti-
gung einer Ausstellung im Jagdschloss 
Linn am 04. 03. 2020, die sie organisiert 
hatten.

Das anschließende gesellige Beisammen-
sein haben sicherlich alle Anwesenden 
sehr genossen. Bei guter Stimmung gab 

Michael Dammer, Ingeborg Müllers und 
Dieter Blatt (Jubilar)

Tipps für gute Artikel
 Fassen Sie sich kurz. Mehr als zwei Heftseiten werden selten gelesen. 

 Eine Heftseite hat ca. 4500 Zeichen.

 Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Daher freuen wir uns über Grafiken.

 Vom Autor benötigen wir ein Foto.

 Weitere Fotos? Sehr gerne! Fotoapparat bitte auf die höchste Auflösung einstellen. 

 Personen von vorne und in Aktion gut sichtbar und groß fotografieren.

 Grafiken und Bilder bitte separat mitschicken.

Wir freuen uns auf Ihren Beitrag! bbw@vlbs.de
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Ihre vlbs-Ansprechpartner

vlbs-Geschäftsstelle
Falls Sie Fragen haben sollten:  0211 4912595 ·  0211 4920182 ·  info@vlbs.de

vlbs-Mitglied im Ruhestand? Hier sind Ihre Ansprechpartner!
Berufene Vertreter für Mitglieder im Ruhestand der vlbs-Bezirksverbände

BV Arnsberg BV Detmold BV Düsseldorf
Ludger Erwig
  0231 33896221
 ludgererwig@gmx.de

Johannes Fähnrich
  05272 8771
 johannes.faehnrich@arcor.de

Heinz Gottmann
  0201 45849938
 heinz.gottmann@t-online.de

BV Köln BV Münster LV NRW
Jochen Kuhs
  0221 16870823
 kuhs@vlbs.de

Gerd Stolle
  02556 7828
 gerdstolle@web.de

Wilhelm Schröder
 SHDvlbs@web.de

Arbeitskreis Junger Kolleginnen und Kollegen – ajk
Referendarkreis Sprecher des ajk Studentenkreis

 referendariat@vlbs.de Joachim Pütz
  0176 39122733 |  ajk@vlbs.de

 studium@vlbs.de

Ihre Beratung vor Ort –  Unser regionaler Service:
Arnsberg Detmold Düsseldorf Köln Münster
Johannes Schütte
  02303 63568
 schuette@vlbs.de

Ingo Wietfeld
  02953 238743
 wietfeld@vlbs.de

Heiko Majoreck
  0211 491259592
 majoreck@vlbs.de

Detlef Sarrazin
 0163 75 81 380
 sarrazin@vlbs.de

Martin Godde
  02361 482294
 godde@vlbs.de

Themenkompetente Beratung:
Hochschule /
Lehrerbedarf /
Einstellungsaussichten

Lehrerausbildung Einstellungen /
Versetzungen

Seiteneinsteiger/innen Schulrecht / ADO

Ludwig Geerkens
 geerkens@vlbs.de

Kirstin Bubke
 bubke@vlbs.de

Roland Nickschus
 nickschus@vlbs.de

Ludwig Geerkens
 geerkens@vlbs.de

Birgit Battenstein
  0211 491259583
 battenstein@vlbs.de

Dienstrecht /
Beamtenrecht

Laufbahnrecht / Beför-
derungen / Rechtsschutz

Tarifbeschäftigte /
Höhergruppierungen

Fachlehrer/innen Gleichstellung

Martin Godde
  02361 482294
 godde@vlbs.de

Ralf Laarmanns
  0211 4912595
 laarmanns@vlbs.de

Johannes Schütte
  02303 63568
 schuette@vlbs.de

Theo Horstkemper
  02381 50281

 02381 9569772
 horstkemper@vlbs.de

Frank Hoppen
  01629274525
 hoppen@vlbs.de

Ulrich Plum
  015772003954
 plum@vlbs.de

Tedda Roosen
 roosen@vlbs.de

Beihilfe Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

Betriebliches Ein-
gliederungsmanagement

Schwerbehinderung Fortbildung

Thomas Leder
  02441 9948914
 leder@vlbs.de

Dieter Lambertz
  02242 6316
  dieter_lambertz@
t-online.de

Manuela Soethe
  0173 2644515
 soethe@vlbs.de

Martin Godde
  02361 482294
 godde@vlbs.de

Birgit Klammer
  0211 475–4050

 0211 8756 5103 1516
  birgit.klammer@
brd.nrw.de

Katrin Vielhaber
  vielhaber@vlbs.de

Versorgungslücke / Pensionierung / Versorgung AK Grüne Berufe AK Hauswirtschaft
Heiko Majoreck
  0211 491259592
 majoreck@vlbs.de

Detlef Sarrazin
 0163 75 81 380
 sarrazin@vlbs.de

Carsten Lindner
  02366 564314
 lindner@vlbs.de

Karola Petry 
 petry@vlbs.de



Verband der Lehrerinnen und Lehrer 
an Berufskollegs in NRW e.V.

Unser Angebot für Sie

Informieren Sie sich! Schreiben Sie uns!
Rufen Sie unsere Fachleute an! 
Kontaktadressen finden Sie auf der Innenseite.

Aktuelle Informationen auch unter: 
www.vlbs.de | info@vlbs.de


